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Beilage zu Rr . 2SV - er Karlsruher Zeitung
Mittwoch , 2N . November L87I .

sssss

Deutschland .
» München , 26 . Nov . Der Minister des Aeußern , Graf

Heanenberg , ist von dem gastrischen Fieber , das ihn einige
Seil an das Bett fesselte , wieder genesen und hat bereits die

Mitglieder des diplomLtischen Korps wieder in herkömm¬
licher Weise empfangen . — . Es wird versichert , daß die

StaaUregierung bei der bevorstehende » Budgetbera -

lhung in der Lage sein werde , nicht mehr auf der in

Aussicht genommenen Steuererhöhung zu bestehen .
Auch sind der bayrischen Regierung von Berlin Mitthei -

lungcn zugegangen , welche bezüglich der Größe des auf
Bayern fallenden Antheils an der französischen Kriegskon¬
tribution einen bestimmten Ueberblick gewähren .

Die klerikalen Blätter fahren fort , ihre Anhänger auf¬

zufordern , daß sie sich auf die nächsten Wahlen jetzt schon
vorbereiten , obwohl noch gar nicht feststeht , daß die Kam¬
mer so bald aufgelöst werden wird . Insbesondere empfeh¬
len sie die Gründung von Vereinen , und hoffen bei ent¬

sprechender Thätigkeit auch in den wenigen „schwankenden
"

Wahlkreisen der Oberpfalz und Niederbayerns mit ihren
Kandidaten durchzudringen . Oberbayern — mit Ausnahme
von München — halten sie ohnehin für sicher . Bedenken

hingegen machen ihnen Franken und Schwaben , die Pfalz
geben sie von vornherein auf .

Die altkatholischen Professoren der hiesigen
Universität haben die juristische Fakultät um ein Gutachten
darüber angegangen , ob sie berechtigt seien , die Ludwigs¬
kirche ( Universitätskirche ) zu altkatholischen Gottesdiensten
zu verlangen , und ist dieses Gutachten nun , wie man hört ,
in günstigem Sinne erfolgt .

* Berlin , 25 . Nov . Reichstags - Sitzung vom
25 . Nov . 2 . Lesung des Gesetzentwurfs über
den Amtsmißbrauch der Geistlichen . ( Schluß .)

Bundeskommissär Minister v. Lutz : Wenn ich das Wort er¬

greife , so geschieht eS . weil man noch in Bezug auf die Begründung
des vorliegenden GesetzeritwursS mancherlei Nachweis « vermißt hat
und eine Beweisführung nachgetragen zu schm wünscht . So ist ins¬

besondere der Theil meiner Ausführungen al « nicht erwiesen bezeichnet
worden , in welchem ich davon sprach , daß die Kirche die Theorie von

jeher vertreten habe , daß ihr dieOberherrlichkeit über den Staat

gebühre . Diese meine Ausführungen hat man Beschuldigungen genannt ,
Behauptungen über mißverstandene Lehren der katholischen Kirche . Ich
will nun nicht davon sprechen , daß der Hr . Abgeordnete für Meppm
einen sehr erheblichen thatsächlichen Grund gegen mich darin gefunden
hat , daß er als katholischer Mitglied einer Regierung doch gar keinen

Lbergretsenden Gebrauch von seiner kirchlichen Gesinnung gemacht habe .
Denn hierin finde ich in keiner Weise eine Widerlegung gegen un ».
was ich aufzustellen mir erlaubt habe . ( Sehr richtig .) Da « hat die

katholische Kirche in grvßerem Style schon verstanden , was der Hr .
Abg . für Meppen hier geübt hat , nämlich die Geltendmachung ihrer
übergreifenden Theorie da zu Unterlasten , w.o sie keine Aussicht hatte ,
durchzudringen I ( Sehr gut !) Im Uebrigen würde ich für mich an -

sühren können eine Fülle von Fällen au » der Literatur , und nicht
etwa au « exceptionSmäßigen Schriftstellern , sondern aus einer sol¬
chen Literatur , welche die Kirche al « solche und al « Autorität anzuer -
kennm sich kaum wird erwehren können . Eben so kann ich anführen
eine Fülle von offiziellen Stellen , die in diesem Sinne sich ausspre¬
chen, die ich neulich den Herren al « die Ansichten der Kirche anführte .
Er würde indetz zu weit führen , wollte ich mich auf ein Citire » sol¬
cher Stellen etnlasten . Sie stehen reichlich zu Gebote .

Nur um die Erlaubniß bitte ich , zwei Belegstellen anführen zu dür¬
fen, eine au « der Literatur und «ine offizielle Aeußerung . Kardinal
Bellarmin — gewiß eine kirchliche Autorität , deren Gewicht man
nicht wird bestreiten können — sagt in seiner Schrift über die in¬
direkte Gewalt de« Papste « in zeitlichen Dingen ( die Schrift ist be¬
titelt ,,ve « omaoo koMiücis " ) in Buch d » Kap . 6 ff. : „Wa « die
Personen betrifft , so kann der Papst al « Papst gemeinhin weltliche
Fürsten nicht absetzen , auch nicht au - einem gerechten Grunde in der
Weise , wie er die Bischöfe absrtzen kann , d. h. gleichsam als ordentlicher
Richter , doch kann er die Regierungen wechseln , sie Einem nehmen
und einem Andern übertragen ( hört , hört I) , gleichsam al « der höchste
geistliche Fürst , wen » die- nothwendig ist zum Heile der Seelen l Wa¬
di « Gesetze betrifft , so kann der Papst al « Papst nicht gemeinhin ein
bürgerliche « Gesetz geben , oder bekräftigen , oder die Gesetze der Für¬
sten unwirksam erklären , weil er nicht selbst ein politischer - Fürst der
Kirche ist, doch kann er alle « Da « thuo , wenn irgend ein bürgerliches
Gesetz nothwendig ist zum Heile der Seelen und ' die Könige dasselbe
nicht geben wollen , «der wenn ein andere « Gesetz dem Seelenheile
schädlich ist und die Fürsten sich weigern , dasselbe aufzuheben . ( Hört ,
hört I) Und « »« die Gerichte betrifft , so kan» der Papst nicht al «
Papst gemeinhin urtheilen über weltliche Dingt . Aber nicht - desto
weniger kann rr e» in dem Fall « , wenn es zum Heile der Seelen
nothwendig ist. Der Papst kann dann die Gerichtsbarkeiten sich neh¬
men , namentlich dann , wenn zwei Könige mit einander streiten oder
wenn Diejenigen , die urtheilen könnten und sollten , ein llrtheil nicht
fällen wollen /

Die « dir Stelle au « der Literatur . Sine andere offizielle Stimme .
Zn den Vorlagen , die dem jüngsten Konzil gemacht worden find , fin¬
det sich in dem Schema «Vs eeelesi « cdristi ' eine Aeußerung über
da « Brrhältnitz von Staat und Kirche , also eine ganz osfizielle Aus¬
lastung , deren wesentlicher Inhalt lautet , wie folgt : . Der Papst hat
Herrschaft , Gerichtsbarkeit , Strafgewalt nicht blo « über di« ganze Kir¬
che, sondern auch über jeden Einzelnen , der getauft ist. (Höit , hört !)
So hoch die Seligkeit über Nutzen und Güter de« irdischen Leben «, so
hoch steht die Kirche über dem Staate . Darum muß jeder Mensch
den Nutze » der Kirche alle Zeit über da « Wohl he« Staate - stellen.
Die oberste Kirchengewalt entscheidet darüber , wa « die Fürsten und die
Regierungen bezüglich der bürgerlichen Gesellschaft und der öffentlichen
Angelegenheiten zu thuu und zu lassen haben . ( Hört , hört !) Der

Papst entscheidet in diesen Dingen nicht blo « als Inhaber de« ober¬

sten Lehramtes , er hat auch das Recht , mittelst Zwanges und Strafe
Jeden , er sei Monarch oder Fürst oder einfacher Bürger , zur Unter¬

werfung unter seinen Spruch anzuhalten . Wo immer ein StaotSgesetz
im Widerspruche steht mit ein -m Kirchengesetze , da geht da « letztere
vor . und dem Banne verfällt Der , welcher behauptet , daß etwas nach

bürgerlichem Gesetze erlaubt sei , was ein kirchliches Gesetz veibietet /

( Hört , hört !)

Wenn solche Dinge in der . Eivilta Ealtolica " und i» ähnlichen

Organen mitgetheilr werde » , dann werden die Organe von dem Kir¬

chenregiment belobt . Wenn wir es nachsprechen , ist man geneigt , zu
sagen , wir ständen auf einem heidnischen Standpunkte . ( Sehr richtig l)
Man hat heute dem Abg . Schauß mit Lachen begegnet , als ec davon

sprach, eS liege in den Intentionen der Kirche , eine ruhige Gemein¬

schaft und «ine Gleichberechtigung der verschiedenen Konfessionen neben
einander auszuschließen . Gewiß , m . HH ., in Deutschland wird die

Kirche sich nie bemühen , solche Grundsätze im Leben durchzufühlen .
Wo sie eS gekonnt hat , hat sie e« gethan . und auch in der neuesten
Zeit . Ueberlesen Sie nur die mit den südamerikanischen Staaten ge¬
schloffenen Konkordate .

Ein weiterer Nachweis , den ich «inbringen soll , betriff ! die Behaup¬
tung , daß die Küche den Staat mit dem Satze bekämpfe : „ Man
muß Gott mehr gehorchen a !» den Menschen / Der Hr . Abg . Frhr .
v . Ketteler hat mir entgegengehalten : das sei «ine falsche Bezich¬
tigung , daß die Katholiken durch die Kirche verhindert würden , den

Staatsgesetzen gehorsam zu sein . Er mag e« mir zu Gute halten ,
wenn ich der „ Eivilta Cattolica " eine erhebliche Autorität beimesse.
( Rufe : Sie ist eS nicht !) Gewiß nicht in dem Sinne , daß sie eine
offizielle Stimme wäre ; aber die „Cattolica " sagt selbst von sich , daß
sie die Anschauungen des römischen Stuhle « darlege , daß sie nicht die
Grundsätze und RegierungSprinzipien Papst Pins ' IX . erfinde , aber
daß sie der genaue Interpret derselben sei . Diese Zeitschrift hat über
einen Hirtenbrief des Bischofs von Passau , der schon öfter genannt
war und der in jener Zeit sehr eindringlich den Gehorsam gegen die
weltlichen Gesetze empfohlen hat , sich, wie folgt , ausgelassen : „ Wenn
in Bayern nicht Gesetze bestehen würden , die ungerecht und offenbar
unveräußerlichen Rechten der Kirche , ja , sogar dem Geiste des Ehri -
strnthum » zuwider find , so würde ein solcher Hirtenbrief zwar man¬
gelhaft in der Theorie , aber doch nicht schädlich in seiner praktischen
Anwendung sein . Ec würde mangelhaft in der Theorie sein , weil
der christliche Gehorsam gegen die weltlichen Gesetze immer durch die
unerläßliche Bedingung eingeschränkt sein muß , daß dieselbe nicht un¬
gerecht, d. h. daß sie nicht den Gesetzen Gottes und nicht der Kirche
zuwider find . Wie viele Gesetze und wie viele Gesetzentwürfe aber
bestehen gegenwärtig in Bayern und fast in ganz Deutschland , welche
offenbar ungerecht und feindlich gegen die Kirche sind ! Da « Ver¬
schweigen einer so nothwendigen Bedingung macht demnach die Theorie
nicht nur mangelhaft , sondern sogar gefährlich . Während es ai .f der
einen Seite den Gegnern de- katholischen Glaubens eine mörderische
Waffe verleiht , beraubt e« auf der andern Seile die Gläubigen eine «
jeden VertheidigungSmittel « /

Der Hr . Abg . ReichenSperger hat mich an dieser Stelle in
einer anderen Weise angegriffen , er sagte : Ist es nicht «in göttliches
Wort , glauben nicht auch die Protestanten an de« Satz : man muß
Gott mehr gehorchen als den Menschen ? Er führte aus , baß , wer
sich diesem Satze nicht unterwerfe , eigentlich aus den Standpunkt teS
HeidenthumS zurückgekehrt sei . M . HH . I Der Ton , der in dieser Er¬
wiederung angeschlagen ist, ist uns hinreichend bekannt ; wir haben ihn
zu Hause recht oft gehört . ( Heiterkeit .) Er ist im Grunde nichts
Andere «, als eine Denunziation an die gläubigen Massen . ( Sehr
richtig .) Habe ich denn aber gesagt : der Sah ist nicht richtig ? und
habe ich denn gesagt , daß wir un « dem nicht unterwerfen wollten ?
Gewiß nicht . Ich habe nur gesagt , daß dis » Satz gebraucht , daß er
gemißbrancht werde ( hört l) , um ein System durchzusetzrn , für welche «
dieser Satz meiner Ansicht nach nie gegeben ist. ( Sehr gut .) Gewiß
glauben auch die Protestanten an den Satz ; ich aber habe nie gehört ,
daß in protestantischen Ländern au « diesem Satze solche Folgerungen
von Seiten de« Kirchenregimenl « gezogen seien , wie man sie bei un «
zieht .

Die Regierung hat zu wiederholten Malen gegen die Ausschreitun¬
gen , von denen ich sprach , Abhilfe gejucht bei kirchlichen Oberen , sie
aber nicht gefunden . Ich wäre indeß auch in der Lage , eingehender «,
schlagendere Beispiele für die Behauptungen , die vorzubringen ich mir
erlaubt habe , vorzutragen . Hätte der Hr . Abg . v . Schauß heute die
Predigt von Passau etwa - eingehender Ihnen mitgetheilt , Sie würde »
einen wörtlichen Beleg gefunden haben für Da « , wa « ich sagte , daß
man der Gesetzgebung ein Schwanken von heute aus morgen und Un¬
fähigkeit und Veikennung aller Interessen de« Volke « vorgewürfen hat .
Kurz , alle Behauptungen , die ich aufzustellen mir erlaubte , sind gerade
in dieser Rede im Einzelnen belegt . Einen Beweis Ihnen übrigens
» och vorzuführen kann ich mich nicht enthalten . E « ist da « nicht
etwa eia Zeitungsartikel , es ist eine amtliche Aeußerung von der
Kanzel . Ich begehe, glaube ich . keine Anmaßung , wenn ich annehmt ,
daß auch in diesem Hause in weiterrn Kreisen die Beantwortung der In¬
terpellation der Abg . Herz u . Gen . bekannt geworden ist. Diese Inter¬
pellations -Beantwortung hatte denZweck, in wetteren Kreisen ausreichende
Motive für unser Verhalten darzulegen . Wir hatten den Zweck und den
Willen davon zu überzeugen , daß wir den rechten Weg , den Gesetze« weg
gewählt haben . Die Regierung hat Veranlassung genommen , diese Schrift
in einer Anzahl von Exemplaren im Lande zu verbreiten . Was ist darauf
geschehen? Das Stadtpfarramt von Dcppendorf hat von der
Kanzel , veranlaßt durch diese Mtttheilung , folgende Warnung erlaffen :
„ES ist dem Stadlpfarramt zur Kcnntniß gekommen , daß als Beilage
zu glaubenSserndlichen Zeitungen und auf anderen Wegen — die an¬
deren Wege , das sind die amtlichen — Druckschriften vertheilt und
versendet worden sind , welche mit einem Aufwand « vieler Ungerechtig¬
keit und Entstellung gegen Papst und Bischöfe , insbesondere gegen da «
letzte vatikanische Konzil gerichtet sind . Die Gläubigen werden auf '

merksam gemacht , daß sie solche Schriften ohne Gefahr für da « Seelen¬
heil weder lesen noch verbreiten dürfen , und daß , wer sie geflissentlich

verbreitet , in die schwere Kirchenstrafe der Erkommunikation verfällt . "

( Hört , hört ! Bewegung .)
M . HH ., ich bin außerdem provozirt — man hat -ine Aeußerung ,

die ich in Bezug auf die Verbindung zwischen Staat und Demokratie
machte , aufgcgriffen — ich bin provozirt . die Gründe , die ich in dieser
Beziehung etwa noch anzuführen habe , miizutheilen . Ohne die Provo¬
kation hatte ich eS unterlassen . Ich führe Ihnen einen Zeugen vor .
Der Zeuge ist ein deutscher Bischof . W »S ich Ihnen mittheile , stammt
aus einer Unterredung , nicht au » einer privaten — sonst würde ich
gewiß allezeit darüber schweigen — aus einer ganz offiziellen Unter¬
redung . Der Zeuge ist der Hr . Bischof von Passau . Vor zwei
Jahren ging ich in der Eigenschaft als Justizminister an mehrere
Gerichtssitze in Banangelegenheiten und kam auch nach Passau . Den
Hrn . Bischof von Passau kannte ich persönlich gar nicht ; persönliche
Beziehungen bestanden also zwischen uns nicht . ES ist aber bei uns
üblich und als Pflicht der Artigkeit erkannt , daß , wenn ein Mitglied
der Regierung an einen Bischofssitz kommt , cs dem Bischof einen
osfizielle « Besuch macht . Der Hr . Bischof — er war damals etwa «
anderer Stimmung als jetzt — hat mir damals einen eingehen¬
den politischen Vortrag gehalten und mir darin auseinander gesetzt,
die Kirche strebe , man möge machen was man wolle , nach der
Herrschaft im Staate . Sie habe es bis jetzt mit allen StaatS -
formen probirt und ihren Zweck nicht erreicht . Mit dem Absolutismus
sei ohnehin in der Jetztzeit nichts mehr zu machen , der Konstttutio -
nalismuS habe sich auch nicht als ein entsprechendes Mittel für Be¬
gründung der kirchlichen Herrschaft erwiesen , die Kirche strebe nun nach
anderen Mitteln , sie werde sich d emnächst mit der Demokratie ,
mit den Massen verbinden . ( Hört ! hört !) , um den angegebenen
Zweck zu erreichen , und als ich vielleicht ihm gegenüber ein etwas un¬

gläubiges Gesicht machte , bemerkte mir der Hr . Bischof : Nehme «
S .ie es gar nicht so leicht , glauben Sie es ja , was ich
sage ; ich bin dessen überzeugt , es verhält sich so . Wa¬
rum sollen wir nicht glauben , was in dieser Beziehung ein Bischof
uns sagt ? ( Heiterkeit und Zustimmung .)

Er wurde auch heute viel von Freiheit gesprochen und davon , daß
der Staat es vertragen müsse , wenn andere Meinungen geäußert wer¬
den , als diejenigen , die ihm gefielen . Nun , m. HH . , diese Freiheit
dem Einzelnen oder den Assoziationen zu nehmen , ist uns niemals
eingefallen ; wir sind ganz darauf vorbereitet , selbst wenn der Artikel ,
den wir Vorschlägen , zum Gesetz wird , daß doch von den Geistlichen
demnächst Volksversammlungen gehalten und politische Reden vorge¬
tragen werden , und Niemand wird daran denken, ihnen das zu ver¬
wehren ; aber etwa » ganz anderes ist e« , ob man einer organifirteo
Regierung dieses Recht einzuräumen befugt ist.

Man hat auf das Beispiel von Württemberg verwiesen . Ich
ergreife mit Vergnügen die Gelegenheit , um mich über die verschiedene
Haltung der bayrischen und der württembcrgischen Negierung arSzu -
sprechen . Ich wollte sehr , die bayrische Regierung wäre i» der L >ge
gewesen , dieselbe Politik handhaben zu können , wie die württember -
gische, ich muß Ihnen aber doch bemerken : wir haben im Grunde gar
nicht « Anderes gethan , als was die württembergische Regierung auch
g-lhan , nur mit dem Unterschiede , daß die thatsächlichen Verhältnisse
die bayrische Regierung gmölhigt Huben , aus ihrer Erklärung Ernst
zu machen , Thatsachen darauf folgen zu lass n , während die verständige
Haltung de« Bischofs , der mit der württembergischen Negierung zu
verkehren hat , und der Umstand , daß die Katholiken dort eine erheb¬
liche Minorität bilden , eS der württembergischen Regierung bisher
möglich gemacht hat , bei einem theoretischen

'
Satze eS jetzt zu belassen .

Hätte man bei uns nicht Exkommunikationen und wa « dergleichen
Dinge mehr find , gehabt , wer weiß , ob die bayrische Regierung An¬
laß gehabt hätte , weiter zu gehen als die württembergische Regierung .
Wenn eS aber dort eben so gehen wird , dann wird die würltember -
gisch« Regierung auch in der Lage sein , entweder Das zu thun , wa «
wir gethan haben , oder da « gegrbene Wort umzukrhren . Es ist auk
England und Amerika verwiesen worden . Wohl , m . HH . ,
geben Sie mir die amerikanischen Zustände , dann habe ich auch gar
kein Bedürsniß für einen Artikel , wie er hier vorgeschlagen ist . Und
endlich noch einen Satz : Man sagte , wenn e« bei un « brenne , hätte
man löschen sollen und da » Reich im Uebrigen in Ruhe kaffen. M .
HH . I Die Frage , ob die bayrische Regierung für sich staatsrechtlich
noch b . fugt ist , eine solche Bestimmung wie die vorgeschlagene mit
Gesetzeskraft auszurüsten , ist reiflich erwogen worden ; und im BundcS -
rath war die Ansicht fast unbestritten die , daß eS dem Einzelstaate
nicht mehr zustehe , die Bestimmungen zu erlagen , von denen wir heute
sprechen . ( Langes , anhaltende « Bravo recht« und links .)

l>r . v. NiegolcwSki gibt nunmehr die in erster Beraihung a « -
gekündigte Erklärung übrr ' die Stellung der Polen zu dem Gesetze.
Dasselbe solle nur die Omnipolei .z de « Staate « mit der Jnfallibililät
stempeln , und werde zu denselben. Konsequenzen führen , die man in
Rußland ar.S ähnlichen Gesetzen bis z r einer Emsur der Predigten
gezogen habe . Daher werden die Polen dagegen stimmen .

BundeSkommissär Schmalz : M . HH . ! Ich will nicht in eine Er¬
örterung der großen Fragen treten , die da« Hau « bereits erörtert hat ,
ich nehme nur das Wort , weil ich glaube , daß das HauS eine Berech «
tigung hat , eine Aeußerung Seiten « der verbündeten Regierungen über
die vorl . Amendement « zu verlangen . Die Stellung der Regierungen
ist nun folgende ; Es scheint un « » wünsch: , wenn d » Antrag de« vr .
Kastn » in Bezug auf die Zulässigkeit der F . stungShast angenommen
wird ; wa « den Antrag Windthorst in sein» dritten Nummer betrifft ,
so überlassen die Regierungen dem Hause die Beschlußfassung über den¬
selben ; die übrigen Anträge desselben Abgeordneten scheinen jstdoch wentg
zur Annahe geeignet .

Damit wird die Debatte geschloffen. E , folgen noch einige persön¬
liche Bemerkungen und dann die namentliche Abstimmung , deren Re¬
sultat bereits mitgetheilt worden ist.

Verantwortlicher Redakteur ;
vr . I . Her « . Kroenlein .



D 736 . 3.

Die

Odooolaäo - L 1,1
von

empfiehlt ihre anerkannt vorzüglichen Fabrikate.
tl ^ ^ l) Uk,Königl . HostieferMciii

D.58t . 10. Mannbek m .

zur Kessel- , Maschinen- und Ofenheizung, sowie

empfehlen L7«» rr«L ^ <7«« rZ»
Mannheim.

D . 959. 1 . Straß bürg i. E .

Jum Incajfo und zur Ausführung
Bank- u. Wechsel-Geschäfte

empfiehlt sich
fi . fifi« » l!k» >ai >» ,

Wcchftlgcsthäst in GtraKbneg i. G.
D. 957. 1. Gengendach . !k
Am Moutag »e» 11 . und Dienst »- » eu 12. De»«« '

' der d. I ., jedesmal Morgen » 8 Uhr anfangend , läßt
die Gemeinde Gengenbach folgende io ihren Waldun¬
gen lagernde Hölzer gegen Zahlung i»or der Abfuhr
versteigern :

1) 1474 tannene Stämme ,
2 ) 463 do. Klötze ,
3 , 2l Eichen,
4 ) 1 Buche.
Die Versteigerung findet a « erste« Tage in der

Wirtschaft de» Lierbrauer » Kretz dahier » am zwei¬
te» Tage i« Sreuzwirthdtzanse, « GtroWbnch statt .

Gengendach, den 21. November 1871.
Bürgermeisteramt .

Abel .
_ _ _ Kaiser .

D .971. GauSbach .IO«« ft
liegen in der Gemeindeverrechnung Gausbach , Amt«
Gernsbach , gegen gerichtlichesUnterpfand Mim Aus¬
leihen bereit.

GauSbach, den 24. November 1871.
Gemeindeverrechnung.

_ Bächle ._

Bürgerlicke Rechtspflege .
Warnung .

S .Ä81 . Nr . 30,089 . Karlsruhe . Sin aus den
Namen de» Josef Brechtel von hier und auf die
Summe von 557 fl . ausgestellte» Sparbuch der städti¬
schen Ecsparnißkasfe dahier, Nr . 25090 , ist abhanden ge¬
kommen. Auf Antrag de« EigenthümerS ergeht War¬
nung vor dem Erwerbt de» Sparbuchs .

Karlsruhe , dm 16. November 1871.
Großh . bad. Amtsgericht.

Reich .
LechungSversNguugen.

S .362. Nr . 11,464 . Bühl . (Bedingter
Zahlungsbefehl .)

In Sachen
Samuel Wrrtheimrr in Bühl

gegen
Valentin Schrempp von Laus, z. Z .
an unbekannten Orten abwesend,

wegen Forderung von 139 fl. und
5 Prozent Zins vom 14. Februar
1871, 6« fl. und 5 Prozent Ain «
vom 30. April 1868,

au» Darlehm und Bürgschaft,
ergeht auf Ansuchm des klagenden Theils

Bes chluß .
1) Dem beklagten Thril wird aufgegeben, binnen

14 Tagen mtweder den klagenden Theil durch Zah¬
lung der im Betreff bezeichnet « ! Forderung zu befrie¬
digen, ober zu « klären, daß er die gerichtliche Ver¬
handlung d« Sache »« lange , widrigenfalls die For¬
derung auf Anrufen de« klagendenTheils für zugeüan-
dm « klärt würde.

2) Zugleich wird dem Beklagten aufgegeben einen
am Orte de» Gerichts wohnenden Gewalthaber inner¬
halb 14 Tage» auszustellen, widrigenfalls alle weite¬
ren Verfügungen und Erkenntnisse mit der gleichen
Wirkung , wie wmn sie der Partei « öffnet wärm , an
dem TitznngSorte de» Gerichts angeschlagen wrrden
sollen .

Bühl , dm 20. November 1871.
Großh . bad. AmtSgtticht .

Armbruste r.

l E .3V8. Nr . 11,450 .
^ Zahlungsbefehl . )

Genofeva
schwel«

Bühl , ( « rdtngier

In Sachen
Schaufler von Alt-

gegm
Schade von OtterSwei« , z.

an unbekannten Orten abwesend,
wegen Forderung von 100 fl. und
5 Proz . ZtnS vom 14. Januar 1865
aus Darleihen ,

« geht auf Ansuchen des klagenden Lheil«
Beschluß .

Dem beklagten Theil wird ausgegeben , binnen
14 Tagen entweder den klagenden Theil durch Zah¬
lung der im Betreff bezcichneten Forderung zu befiie-
digen, oder zu erklären, daß « die gerichtliche Ver¬
handlung d« Sache verlange , widrigenfalls die For¬
derung auf Anrufen des klagenden Theil « für zuge-
Aanden « klärt würde.

Zugleich wird dem Beklagten aufgegeben , einen
am Orte de» Gerichts wohnenden Gewalthaber inner¬
halb 14 Tagen aufznstellm, widrigenfalls alle weiteren
Verfügungen und Erkenntnisse mit der gleichen Wir¬
kung , wie wen» sie der Pari « eröffnet wärm , an dem
Sitzungsorte de« Gericht« angeschlagen werdm sollen.

Bühl , den 17. November 1871.
Großh . bad . Amtsgericht.

M u ß l e r.
Ganten.

E .368. Nr . 6367. GerlachSheim . Gegen die
Verlaflmschaft de« Tünchers Ferdinand Kiefer von
Königshofen habm wir Gant « kannt , und es wird
nunmehr zum Richtigstellung«- und Vorzug-verfahren
Lagfahrt anberaumt auf

Montag den 11 . Dezember d . I . ,
Vormittags 9 Uhr .

SS werden alle Diejenigen , welche aus wa« immer
für einem Grunde Ansprüchean dieGantmafsemachen
wollen, aufgefordert, solche in d« angesctzlmTagfahrt ,
bei Vermeidung des Ausschluffes von du Gant , per¬
sönlich ob« durch gehörig Bevollmächtigte , schriftlich
od« mündlich anzumelden und zugleich ihre etwaigm
BorzugS- od« Unterpfandsrechte zu bezeichnen , sowie
ihre Beweisurkunden vorzulegm od« dm Beweis durch
andere Beweismittel anzutreten .

In derselben Tagfahrt wird ein Maffepflegn und
ein GläubigcrauSschuß ernannt , und eut Borg - od«
Nachlaßvergleich versucht wndm , und es sollen in
Bezng auf Borgvergleiche und Ernennung des Maffe-
vfleger- und GlSubigerausschussrS die Nichterscheinen -
den al« der Mchrheit d« Erschienenen beitretend an¬
gesehen werden.

Die im Ausland wohnmden Gläubig « habm läng¬
sten« bi« zu jener Tagfahrt einen dahier wohnenden Ge¬
walthaber für dm Empfang all« Einhändigungen zu
bestellen , welche nach dm Gesetzen der Partei selbst ge¬
schehen sollen, widrigenfalls alle weiterm Verfügungen
und Erkenntnisse mit d« gleichen Wirkung , wie wmn
sie der Partei « öffnet wären , nur an dem Sitzungs¬
orte de« Gericht« angeschlagen , bezw . jenen Gläubi¬
gern , deren AufmthaltSort bekannt ist , auf dn Post
zugesendet würden.

GerlachSheim, den 20. November 1871 .
Großh . bad. Amtsgericht.

Schwab .
- Begl. : Hrmmrich .

S .380. Nr . 11,630 . Dutlach .
Dir Gant

üb« dm Nachlaß des Jakob Friedrich
Schmidt , gewesenen Landwirth « von
Weingarten , betreffend .

Alle diejenigen Gläubig « , welche ihre Forderungen

bisindie heutige Tagfahrk nicht avgemcidet haben.
! werden hiemit von der Masse ausgeschlossen .
> Durlach, den 22. November 1871 .

Großh . bad. Amtsgericht.
! G o l d j ch m i d t .

3 ^ ^ ä - Ä. 1»
E .358. Nr . 12,375 . Villingen . In der Gant

de- Mathias Hirt in Niederejchach werden alle Die¬
jenigen, welche in der SchuldmrichtigstrllunzS- Tagfahrl
ihre Forderung « ! nicht angemeldet haben , damit von

! der vorhandenen Masse auSgeschlofftn.
! Billingen , den 15. November 1871.
, Großh. bad. Amtsgericht.

B u t s s o n.
Kuhn , A . j .

« .376. Nr . 27,797 . Freiburg . All- Gläubi¬
ger , welche vor oder in der heutigen Tagkahrt in der
Gant gegen Guido Brunner vo« Friiburg ihre
Ansprüche nicht angemeldet haben , werden hiermit
von der vorhandenen Masse ausgeschlossen .

V . R . W.
Freiburg , den 23. November 1871.

Großh . bad. Amtsgericht.
G r S s f.

Adler .
« .377. Nr . 12,123. Baden .

Die Gant des Kaufmanns Leopold
Nesselhauf ln Baden brtr .

Ergeht
E r k « n n t n i ß :

Der Tag de« Ausbruchs de « Zahlungsunder -
mögms wird auf den 17. Juli 1871 festgesetzt,
unter Verfüllung der Gantmasst in die Kosten .

V. R . W.
Baden , den 15. November 1871.

Großh . bad. Amtsgericht.
O . v . Stockhorn .

Erbeinweisungm .
8 .300 . 2 . Nr . 7471 . « enzingen . Die Witt -

we des Schusters Ambros Valentin von Weisweil
bat um Einweisung in Besitz und Gewähr der Verlas¬
senschaft ihres verstorbenen Ehemannes gebelen . Die¬
sem Gesuche wird entsprochen , wenn nicht

innerhalb 4 Wochtn
Einsprache dagegen vorgebracht wird.

Kmzingm , den 19. November 1371.
Großh . bad. Amtsgericht.

S t i g l e r .
E.366. Nr . 9448 . Breiten . Da aus die dies,

festig« Aufforderung vom 27. August l. I -, Nr . 6846,
keine Einsprachen vorgetragen wurden , so wird Chri¬
stine , Wittwe de« August Brandner von DtedelS-
heim , in Besitz end Gewähr de« Nachlasses ihres ver¬
storbenen Ehemannes eingewieseni

Bretlen , dm 20 . November 1871.
Großh . bad. Amtsgericht,

vr . Kupfer .

Strasr -cktSpflegp
iiadnnne » und Fahndungen .

E .416. Nr . 29,707 . Mannheim . Hvlzhäiidl«
Ludwig Best von Udenheim wird hiermit de» Betrug «
in Vertrag- Verhältnissen im Betrage von ungefähr
800 fl. beschuldigt und wird dnselbe hiermit ausgefor-
bnt ,

innerhalb 14 Tagen
sich dahi« zu stellen, widrigenfalls da- ErkennMiß
nach dem Ergebnisse der Untersuchung gefällt würde.

Zugleich wird da« Vermögen de« Gmannten mit
Beschlag belegt.

Mannheim , dm 21 . November 1871.
Großh . bad. Amtsgericht,

v. Buol .
E .412 . J .Nr . 5708. Stockach . Der Rekrut

de« 6. badischen JnfanterieregimmtS Nr . 114 Otto
Müller von Radolfzell , dessen Aufenthalt zur Zeit
unbekannt ist , wird hiermit aufgefordert, sich

innerhalb vier Wochen
bei feinem Truppmtheil oder bei einem BezirkSkom -
mando de« Lande« auzumelden , widrigenfalls das
Vnfahren wegen Desertion gegen ihn «ingeleitet wird.

Stockach , dm 25 . November 1871.
Königliche« Landwehr-BezirkS-Kommando Stockach .

E .411 . J .Nr . 9390 . Karlsruhe . Di« Reftu -
ten der ZugangSklasfe1871 :

Friedrich Rupp von KarlSdors, Amts Bret¬
te» , vom badischen Feld- Artillerie -Regimmt
Nr . 14.

Julius Weinstein von Ettlingen vom ba¬
dischen Pionnier -Bataillon Nr . 14.

Wilhelm Friedrich Jtte von Durbach , Amts
Offmburg , und

Karl August Barth »on MeerSburg , Amts
Ueberlingen , vom 3. badischen Infanterieregi¬
ment Nr . 111

haben sich der diesseitigen Kontrole entzogen und find
deren GestellungSordteS al- unbestellbar zurückge-
kommm.

Dieselben werden daher aufgefordert, sich
innerhalb 14 Tagen

bei ihren betreffendenTruppmabtheiluugen zu stellen ,
widrigenfalls das Desertion- verfahren gegen dieselben

I eingekÄei wird .
i Karlsruhe , dm 24. November 1871.

Königliches Landwehr-BezirkS-Kommando.
UrtberlSderkNLduuam .

E .414. Nr . 304^ Karlsruh « Durch Urtheil
vom Heutigen wurden die Angeklagten Christian
Huthmacher von Eutingen , Andrea» Leicht von
Wühlhansm , Karl Friedrich BSHrtnger von Nöt¬
tingen , Jakab Reich von Oeschälbronn und Adolf
Ringer von Pforzheim de« Ungehorsams in Bezug

aus die Wehrpflicht für schuldig erklärt und deßhalb
! Jeder derselben zu einer Geldstrafe von 200 fl. , zur
^ Tragung von Vr der Koste ., des Strafverfahrens und
i der Kosten de« lhn betreffenden Strafvollzugs vn -

urtheilt .
B . R . W.

! Die« wird den abwesmdm Verurtheilten Hinnil
! verkündet.

Karlsruhe , den 17. November 1871.
Großh . bad. Kreis - ssnd Hofgericht, Strafkammer .

Sach «.
Stritt .

Dermtfckt« Bekanntmachungen.
D .960 . 1 . Karlsruhe .

Bekanntmachung.
Der Betrieb der in dem Eisenbahn-StationSgebäud «

zu 8lt «Breisach einzuricknenden Restauration soll auf
den l . Januar 1872 in Pacht gegeben werden.

Die zur Uebernabme Lufttragenden werden einge -
laden , ihre Angebote nebst Zeugnissen über Leumund,
Vermögen und gsschäftliSe Befähigung längstens bis
zum 10. Dezember d. I . bei Großh . Eisenbahnami
Freiburg einzureichen.

Die Pachtbedingungen sind bei dieser Stelle , sowie
bei d« Expedition Alt- Breisach zur Einsicht der Be¬
werb« aufgelegt.

Auf Verlangen kann dem Restaurateur auch eine
Wohnung im Bahnhof Alt- Breisach gegen enifprechen-
den MielhzinS überlassen werden.

Karlsruhe , den 24 . November 1871.
Direktion der Großh . bad. Verkehrs- Anstalten.

Zimmer .
_ B rotz .

D .967. Karlsruhe .

Bekanntmachung.
Durch die voraussichtlich auf 1 . Januar künftigen

Jahres staltfindnidc Einführung de - neuen deutschen
Eisenbahn -Reglements wird d>r für Wagenladungen
vorgeschriebmegelbe Frachtbrief in Wegfall kommen.

Wir machen hierauf zum Zwecke der Berücksichti¬
gung bei etwaiger Neuanschaffung solcher Frachtbriefe
aufmerksam, mit dem Bmttlten , daß zur Erleichterung
de« UebcrgangS zur künftigen Frachtbriefrorschrist
unsere Expeditionen angewiesen find , auch schon vor
dem obigen Termine weiße Frachtbriefe zu Wagen¬
ladungen anzunchmen.

Karlsruhe , den 27. November 1871.
Direktion der Großh . bad . Verkehrs-Anstalten.

Zimmer .
_ Mütsch .

D .970 . 1. Karl « ruh «

Wagen-Berrkauf
Am Mittwoch »«« 18. Dezember er., Morgen » IO

Utzr, werden auf dem Platze vor dem Zeughause,
Langestraße Nr . 6,

11 — 4-rLd « ige Wagen
öffentlich an den Meistbietenden gegen baare Bezah¬
lung verkauft werden.

Karlsruhe , den 26. November 1871.
_ Artillerie-Depot._

D.962 . Nr . 517 . Baden - ( Holzvrrstrige -
rung . ) Au« DomLnenwaldungm versteigern wir
unter Gestattung V,jähriger Borgfrist

1 ) Montag den 4. Dezember d. I . , Mor¬
gen « V-10 Uhr , auf dem Baden« alten Schliffs - au«
dem Distrikt 11,2 , c. und Distrikt IV :

109 Radelholzbaustämme, 46 Nadelhotz-Säg .
stäwme , 3 Büchen- , 8 Etchen-Nutzholzstämmr,
10 Nadelgerüststangen, 5V, Klftr . buchene « . V»
Klftr . eichenes . 4'f, Klftr . nadelne« Scheitholz.
2V, Klftr . buchenes, 24 Klftr . nadelne« Prügel -
Holz , 354'/ . Klftr . Nadel - Stockholz und 1675
gemischte Welle» .

2) Dienstag den 5. Dezember d . I . , Mor¬
gen» V-10 Uhr, im Rathhause in Kuppenheim aus
den Distrikten U u . III :

1 Eichen-Nutzholzstamm . 122 Nadel-Bau -
holzftämme, 22 Nadelholz- Sägstämme , 25 Ra¬
del-Gerüststangen , 200 Nadel - Hopfenstangen
I . Klasse , 275 Nadel -Hopfenstangen Ü . Klasse ,
250 Nadel-Hopfenstangen III. Klaffe , 300 Na¬
del-Rebpfähle , 200 Nadel - Bohnenstecken , 2 Klftr .
buchene «, 2 Klftr . nadelne« Scheitholz, 5 Klftr .
buchenes, 65 Klftr . nadelneS Prügelholz , s61 ' / .
Klftr . nadelne« Stvckholz und 875 gemischte
Wellen.

Baden , den 26. November 1871.
Großh . bad. Bezirkssorstei.

_ Werner ._
D .963. .St . Leon . ( Holzversteigerung . )

Wir versteigern
Freitag den 1. und Samstag den

2 . Dezember d. I .
aus de» Domänenwaldablheilungen deS Dist. ll . . Was «,
H8u«l« Wald '

im Ganzen 996 Klftr . Laubholzstockholz .
Zusammenkunft jeweils früh 9 Uhr im Lamm in

Sirrlach .
St . Leon, den 25. November 1871 .

Großh . bad. Bezirkssorstei.
H amm . _

D .939 . 2 . Nr . 1572 . Mannheim .
^

Vergebung von Etseuko«-
struktionen .

Der eiselne Oberbau für drei Nebergangswerke de«
hiestgen definitiven Bahnhofes im Großh . Schkoßgür-
ten, mit eine« Kostenanschlagvon . . 18I86 ft . ,
soll höherem Aufträge gemäß auf dem Wege deSsschvift.
lichen Angebots vergeben werden.

ES wird daher öffentlich eingeladen , Angebote hier¬
für , nach Prozenten de« Anschlag « gestellt , versiegelt
und mit entsprechend « Aufschrift »« sehen , bi« läng¬
sten»

Mittwoch den 6. Dezember d. I . ,
Vormittag « 10 Uhr ,

bei uns einzurrichen , wo auch bi» zu dieser Zeit die
Pläne , Bedingungen und Kostenanschlag zur Einsicht
ausliegen.

Mannheim , den 23 . November 1871.
Großh . Eisenbahnbau -Jftspektion .

_ Steinam ._
D.965. Mannheim . Die erste Gehilfensttlle

bei diesseitig« Verrechnung , mit welch« ein Geholt
von 600 fl. verbunden ist , wird zur Wiederbesetznng
bi» spätesten « 1 . Februar k. I . auSgeschriebe «.

Mannheim , den 26. November 1871.
Großh . bad. DomSnmvcrwaltnng .

D a u b.

Drnck n» d vrrln » der Et vrann ' schr» HoshnchdruStkei .
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